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 „ICH BESTÄTIGE“ 
Leiter der Abteilung 2 der Verwaltung 5 – 

Assistent des Hauptmilitärstaatsanwalts 
  Oberst der Justiz 
    [Unterschrift unleserlich] 

   L.P. Kopalin 
3. Januar 1999 

Duplikat 

 
 

G U T A C H T E N  
 

in der archivierten Strafsache Nr. K-517194, 
betreffend H. Kopka 

3. Januar 1999 Stadt Moskau 
 

Mit dem Urteil des Militärtribunals der Sowjetischen Militäradministration für das Land 
Sachsen vom 17. Mai 1949 wurde folgender deutscher Staatsbürger auf der Grundlage von 
Art.  58-6,  Teil 1, StGB der RSFSR zu 25 Jahren Freiheitsentzug in Besserungsarbeitslagern 
mit Einzug des Vermögens verurteilt: 

HANS KOPKA, geboren 1902 in der Stadt Berlin, wohnhaft in der 
Stadt Dresden, Eibenstocker Straße 2, Deutscher, Bauingenieur, 
verheiratet, nicht vorbestraft, verhaftet am 2. April 1949. 

Das Urteil war endgültig und nicht berufungsfähig. Es wurde nicht im Zuge eines 
Aufsichtsverfahrens angefochten. 

Mit dem Beschluss der Kommission zur Überprüfung von Strafsachen Verurteilter, die 
ihre Haftstrafe in Lagern und Gefängnissen auf dem Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik verbüßen, vom 24. Juni 1955 wurde das Strafmaß von H. Kopke auf 
12 Jahre reduziert. (Aktenbl. 70). 

Der Angeklagte war für schuldig befunden worden, im März 1947 von dem Agenten des 
englischen Geheimdienstes Klein und im Dezember 1948 von dem Agenten des französischen 
Geheimdienstes Dieter für eine Spionagetätigkeit zu deren Gunsten angeworben worden zu 
sein. Kopka übergab den benannten Personen mehrfach geheime Informationen von 
politischem und wirtschaftlichem Charakter über die Lage in der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands. 

Für die Erfüllung seiner Aufgabe erhielt Kopka von Klein und Dieter eine 
Aufwandsentschädigung (Aktenbl. 64–65). 

Die Strafsache wird im Zusammenhang mit einem Antrag der Botschaft der BRD auf 
Rehabilitierung von Kopka überprüft. 
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Die Überprüfung der Strafakte hat ergeben, dass er ohne hinreichende Begründung, aus 
politischen Motiven heraus verurteilt worden war, da in der Akte jegliche Beweise für den 
Tatbestand der Spionage gegen die UdSSR bei Kopka fehlen. 

Im Gerichtsprozess hat er sich für nicht schuldig an den ihm zur Last gelegten Straftaten 
bekannt und ausgesagt, dass er sich im Frühjahr 1947, nachdem er im britischen Sektor der 
Stadt Berlin angekommen war, an die Redaktion der dort erscheinenden Zeitung „Telegraph“ 
gewendet hatte, um eine Anzeige zur Wohnungssuche aufzugeben. In der Redaktion lernte er 
Klein kennen, der ihn im Gespräch bat, ihm als Bauingenieur Materialien über den 
Wiederaufbau der Stadt Dresden zur Verfügung zu stellen. Dies habe er ihm versprochen und 
ihm in der Folgezeit solche Materialien übergeben. 

Weiterhin erklärte Kopka, dass er Dieter bereits seit 1938 kenne und ebenfalls einige 
Bitten von ihm erfüllte, ihm, der in der französischen Besatzungszone Deutschlands lebte, 
einige Informationen über den Fortgang der Bauarbeiten im sowjetischen Sektor zu überlassen. 
(Aktenbl. 58–63). 

Beweise, die die Aussagen Kopkas aus der Voruntersuchung hätten widerlegen können, 
konnten im Gerichtsprozess nicht erbracht werden. 

Dementsprechend ist Hans Kopka auf der Grundlage von Art. 3, Abs. a, des Gesetzes der 
Russischen Föderation „Über die Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung“ vom 
18. Oktober 1991 als ein aus politischen Motiven heraus Verurteilter zu rehabilitieren. 
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